
Sportverein Herxheimweyher 1947 e.V. 

 

SATZUNG 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

Der Verein führt den Namen Sportverein Herxheimweyher 1947 e.V. 
Er hat seinen Sitz in Herxheimweyher und ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht – 
Registergericht Landau i. d. Pfalz eingetragen (e.V.). 
Sein Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
Der Verein ist Mitglied des Südwestdeutschen Fußballverbandes. 
Die Farben des Vereins sind rot – weiß. 

§ 2 Zweck des Vereins 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§51ff AO). Der Verein ist selbstlos tätig und 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Zweck des Vereins ist die Förderung und Pflege des Sportes und der sportlichen Jugendarbeit. Er 
erstrebt durch Leibesübungen und Jugendpflege die sittliche und körperliche Ertüchtigung seiner 
Mitglieder. 
Parteipolitische, konventionelle- und rassistische Bestrebungen sind ausgeschlossen. Der Verein 
vertritt den Amateurgedanken, unbeschadet der Bildung von Lizenzspielermannschaften im 
Rahmen der hierfür gegebenen Bestimmungen des DFB. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Gewinnanteile oder sonstigen Zuwendungen. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 

Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen werden. 

2. Von der Aufnahme ausgeschlossen sind Personen, die sich nicht im Besitz der bürgerlichen 
Ehrenrechte befinden. 

3. Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es einer schriftlichen Beitrittserklärung und Zahlung 
eines Jahresbeitrages. 

4. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Die Ablehnung durch den Vorstand ist nicht 
anfechtbar. 

5. Das neue Mitglied erkennt mit der Beitrittserklärung die Satzung in ihrer aktuellen gültigen 
Form an. Das neue Mitglied erhält auf Verlangen mit der Beitrittserklärung eine Satzung. 

§ 4 Ehrungen und Ehrenmitgliedschaften 

Die Vorgehensweise zu Ehrungen der Vereinsmitglieder sowie zur Vergabe von 
Ehrenmitgliedschaften ist in einer separaten Ehrenordnung geregelt. 
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§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet 
a) durch den Tod des Mitgliedes bzw. bei juristischen Personen durch deren Beendigung 
b) durch Austritt 
c) durch Streichung 
d) durch Ausschluss aus dem Verein. Das Verfahren eines Ausschlusses wird vom Vorstand 

festgelegt. 
e) durch Auflösung des Vereins 

2. Der Austritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung. Er ist zum Jahresende unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig. 

3. Ein Mitglied wird von der Liste der Mitglieder gestrichen, wenn es mit der Zahlung des 
Beitrages im Rückstand ist und diesen nach Setzen einer Nachfrist nicht fristgemäß beglichen 
hat. 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 

1. Die Mitgliedsbeiträge sowie Sonderbeiträge, Aufnahmegebühren und Umlagen werden von 
der Mitgliederversammlung festgelegt. 

2. Der Vorstand kann in begründeten Fällen Beiträge, Aufnahmegebühren und Umlagen ganz 
oder teilweise erlassen oder stunden. 

3. Ehrenmitglieder können von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen und Umlagen befreit 
werden. 

4. Die Mitglieder entrichten den Beitrag wie folgt: 
0 bis 6 Jahre 
7 bis 18 Jahre 
19 bis 65 Jahre 
ab 66 Jahre 
Familienbeitrag. 
Die Beitragshöhe ist von der Mitgliederversammlung zu bestimmen. 

§ 7 Straf- und Ordnungsmaßnahmen 

1. Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund vom Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden, 
insbesondere wegen 
a) Vereinsschädigenden Verhaltens 
b) grober oder wiederholter Verstöße gegen die Satzung 
c) Nichtzahlung von Beiträgen trotz zweimaliger Ermahnung 

2. Wenn ein Mitglied schuldhaft gegen die Satzung oder Anordnungen der Vereinsorgane 
verstößt, können nach vorheriger Anhörung vom Vorstand folgende Maßnahmen verhängt 
werden: 
a) Verweis 
b) Geldstrafe bis zu 250 € 
c) zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und an den 

Vereinsveranstaltungen. 

3. Die Ordnungsmaßnahmen sind mit Begründung und Angabe des Rechtsmittels zu versehen. 
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§ 8 Rechtsmittel 

Gegen die Ablehnung der Aufnahme (§3) und gegen alle Straf- und Ordnungsmaßnahmen (§7) ist 
Einspruch zulässig. Dieser ist innerhalb von einem Monat nach Zugang der Entscheidung beim 
Vorsitzenden einzulegen. Über den Einspruch entscheidet die Mitgliederversammlung. Bis zur 
endgültigen Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen die Mitgliedschaftsrechte des 
Betroffenen Mitglieds, soweit sie von der Entscheidung des Vorstands berührt sind. 

§ 9 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 
a) Mitgliederversammlung 
b) Vorstand 

§ 10 Mitgliederversammlung 

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 

2. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet in jedem Jahr im 1. oder 2. Quartal, aber bis 
spätestens zum 30.6. statt. 

3. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt unter Mitteilung der Tagesordnung durch 
den Vorstand mit Schreiben an alle Mitglieder oder durch Veröffentlichung in der „Rheinpfalz“ 
oder im Mitteilungsblatt. Zwischen Tag der Einladung und dem Termin der Versammlung muss 
eine Frist von mindestens 14 Tagen liegen. 

4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 1 Woche mit 
entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es  

a) der Vorstand beschließt 

b) ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder beim Vorsitzenden beantragt 

5. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder vom vollendeten 16. Lebensjahr an. Als 
Vorstandsmitglieder sind Mitglieder vom vollendeten 18. Lebensjahr an wählbar. 

6. Die Entscheidungen der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als 
abgelehnt. Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen gültigen Stimmen der Mitglieder beschlossen werden. 

7. Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der 
Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens 1 Woche 
vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand des Vereins eingegangen sind. 
Dringlichkeitsanträge dürfen nur behandelt werden, wenn die anwesenden Mitglieder mit zwei 
Drittel Mehrheit beschließen, dass sie als Tagesordnungspunkte aufgenommen werden. Ein 
Dringlichkeitsantrag auf Satzungsänderung ist unzulässig. 
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8. Die Tagesordnung für die Mitgliederversammlung soll insbesondere nachfolgende Punkte 
umfassen 
a) Entgegennahme der Jahresberichte 
b) Entlastung des Vorstandes 
c) Festsetzung der Höhe mit Fälligkeit der Aufnahmegebühren, Mitgliedsbeiträge und 

Umlagen 
d) Wahl des Vorstandes 
e) Satzungsänderungen und Ordnungen 
f) Wahl der Kassenprüfer 
g) Ehrungen 

§ 11 Der Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus  
a) dem 1. Vorsitzenden  
b) dem 2. Vorsitzenden 
c) dem Schatzmeister 
d) mindestens 4, aber höchstens 8 Beisitzern 

2. Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt. Die Amtszeit des 
Vorstandes kann auch länger sein. Seine Mitglieder bleiben bis zur Wahl eines Nachfolgers im 
Amt. Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds ist der Vorstand berechtigt, ein neues Mitglied 
kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen. 

3. Der 1. Vorsitzende beruft und leitet die Sitzungen des Vorstands. Er ist verpflichtet, den 
Vorstand einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder aber wenn dies von der 
Mehrheit der Vorstandsmitglieder verlangt wird. 

4. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens vier seiner Mitglieder anwesend sind. Bei 
Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

§ 12 Gesetzliche Vertretung 

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. und 2. Vorsitzende. Sie vertreten den Verein 
gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von ihnen ist allein vertretungsberechtigt. Im 
Innenverhältnis zum Verein wird der 2. Vorsitzende jedoch nur bei Verhinderung des 
Vorsitzenden tätig. 

§ 13 Jugend des Vereins 

1. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann der Jugend das Recht zur Selbstverwaltung 
im Rahmen der Satzung und der Ordnungen des Vereins eingeräumt werden. 

2. In diesem Fall gibt sich die Jugend eine eigene Jugendordnung, die der Genehmigung des 
Vorstandes bedarf. Die Jugend entscheidet über die Verwendung der ihr zufließenden Mittel. 

§ 14 Abteilungen 

1. Für die im Verein betriebenen Sportarten können durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
Abteilungen gebildet werden, denen ein Abteilungsleiter vorsteht. 
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2. Die Abteilungen können durch die Mitgliederversammlung ermächtigt werden, zusätzlich zum 
Vereinsbeitrag einen Abteilungs- oder Aufnahmebeitrag zu beschließen. Die Verwendung 
dieser Beiträge obliegt der Abteilung, die Kontrolle hierüber dem Vorstand. 

3. Für die Einberufung und Durchführung der Abteilungsversammlungen gelten die Vorschriften 
über die Mitgliederversammlung entsprechend. 

§ 15 Ausschüsse 

1. Der Vorstand kann für bestimmte Vereinsaufgaben Ausschüsse bilden, deren Mitglieder vom 
Vorstand berufen werden. 

2. Die Mitglieder des Ausschusses wählen einen Vorsitzenden. Der Ausschussvorsitzende 
unterrichtet den Vorstand über die Arbeit und Vorschläge des Ausschusses. 

§ 16 Protokollierung der Beschlüsse 

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstands sowie der 
Abteilungsversammlungen und der Ausschüsse sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom 
Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen. 

§ 17 Kassenprüfung 

Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr durch zwei von der Mitgliederversammlung des Vereins 
auf zwei Jahre gewählte Kassenprüfer geprüft. Die Kassenprüfer erstatten der 
Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer 
Kassenführung die Entlastung des Vorstands. 

§ 18 Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

2. Die Einberufung einer solchen Versammlung darf nur erfolgen, wenn es  
a) der Vorstand mit einer Mehrheit von drei Vierteln aller seiner Mitglieder beschlossen hat 

oder 
b) von einem Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert 

wurde. 
Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 
Sollte bei der ersten Versammlung weniger als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend sein, ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die dann mit einer Mehrheit von 
drei Vierteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig ist. 

3. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt sein Vermögen an 
die Gemeinde Herxheimweyher, mit der Zweckbestimmung, dass dieses Vermögen 
unmittelbar und ausschließlich zur Förderung des Sports verwendet werden darf. 

4. Der Verein ist aufzulösen, wenn die Mitgliederzahl unter zehn stimmberechtigte Mitglieder 
sinkt. 
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§ 19 Datenschutz 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder 
(Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke 
und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung. Hierbei handelt es sich 
insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name, Vorname und Anschrift, Bankverbindung, 
Telefonnummern sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, 
Geschlecht, Passnummer, Funktion im Verein. 

2. Als Mitglied im Landessportbund Rheinland-Pfalz / Sportbund Pfalz und im Südwestdeutschen 
Fußballverband (SWFV) ist der Verein verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten 
dorthin zu melden. Übermittelt an den SWFV werden Namen der Spielerinnen und Spieler, 
deren Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Geschlecht und 
Passnummer. An den Sportbund Pfalz übermittelt werden Namen, Anschrift und 
Geburtsdatum der Vorstandsmitglieder sowie ihre Funktion im Verein. 

3. Im Zusammenhang mit seinem ideellen Zweck sowie sonstigen satzungsgemäßen 
Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner 
Mitglieder in seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage und übermittelt Daten und 
Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. Die 
Veröffentlichung/Übermittlung von Daten beschränkt sich hierbei auf Name, Vereins- und 
Abteilungszugehörigkeit und Funktion im Verein. 
Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos 
seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die 
Veröffentlichung/Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner 
Homepage. 

4. Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, 
sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere 
Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfordern. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass 
es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. 
Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie der Liste gegen die schriftliche 
Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen 
Zwecken Verwendung finden. 

5. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die 
Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und 
Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu.  Eine 
anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke 
hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen 
Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 

6. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 
(insbesondere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 
Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung 
oder Sperrung seiner Daten. 
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§ 20 Vergütung und Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeiten im Verein 
 
Gemäß dem Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements gelten 
folgende Regelungen: 
 
Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer 
angemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen.  
 
Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins. Die Vereins- und Organämter werden 
grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt.  
 
Bei Bedarf können Vereins- und Organämter, Betreuer und Ausbilder des Vereins im 
Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines 
Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung /Ehrenamts-pauschale 
nach § 3 Nr. 26 ff. EStG ausgeübt werden. 
 
Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Abs. (2) trifft der Vorstand. 
Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 

 

 

 

 

Herxheimweyher, im März 2025 

juerg
Stempel


